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Norm

AVG §38;

FrPolG 2005 §60 Abs1;

FrPolG 2005 §60 Abs2 Z9;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Da die Verwaltungsbehörde in einem Verfahren betre<end Erlassung eines Aufenthaltsverbotes festzustellen hat, ob

der Tatbestand des § 60 Abs. 2 Z. 9 FrPolG 2005 erfüllt ist, liegt keine Vorfrage iSd § 38 AVG vor, die von anderen

Verwaltungsbehörden bzw. von den Gerichten als Hauptfrage zu entscheiden wäre. Anzumerken ist darüber hinaus,

dass die Behörde gemäß § 38 erster Satz AVG ohnehin grundsätzlich berechtigt wäre, im Ermittlungsverfahren

auftauchende Vorfragen, die als Hauptfragen von anderen Verwaltungsbehörden oder von den Gerichten zu

entscheiden wären, nach der über die maßgebenden Verhältnisse gewonnenen eigenen Anschauung zu beurteilen

und diese Beurteilung ihrem Bescheid zugrunde zu legen.Da die Verwaltungsbehörde in einem Verfahren betre<end

Erlassung eines Aufenthaltsverbotes festzustellen hat, ob der Tatbestand des Paragraph 60, Absatz 2, Zi<er 9, FrPolG

2005 erfüllt ist, liegt keine Vorfrage iSd Paragraph 38, AVG vor, die von anderen Verwaltungsbehörden bzw. von den

Gerichten als Hauptfrage zu entscheiden wäre. Anzumerken ist darüber hinaus, dass die Behörde gemäß Paragraph

38, erster Satz AVG ohnehin grundsätzlich berechtigt wäre, im Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfragen, die als

Hauptfragen von anderen Verwaltungsbehörden oder von den Gerichten zu entscheiden wären, nach der über die

maßgebenden Verhältnisse gewonnenen eigenen Anschauung zu beurteilen und diese Beurteilung ihrem Bescheid

zugrunde zu legen.
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